
Patientengeforderte Kommunikation und 


Kooperation in der Onkologie 


"pakkido e.V." 


Vereinssatzung 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen" Patientengeforderte Kommunikation und 

Kooperation in der Onkologie e.V." und soll in das überregionale Vereinsregister 

eingetragen werden. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Nürnberg. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, 

insbesondere der Verbesserung der Strukturen und Prozesse während der 

Behandlung und Betreuung von krebskranken Menschen, speziell: 

1. Einrichtung und Unterhaltung einer Hauptgeschäftsstelle in Nürnberg unter 

Etablierung einer permanenten AnlaufsteIle zur individualisierten Beratung, 

Unterstützung und Begleitung von Krebspatienten und deren Angehörigen mit 

interaktiver Kommunikation , Kooperation und Koordination für eine kompetente 

Soforthilfe sowie eine Begleitung entlang des gesamten individuellen 

Behandlungspfades; 
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2. Schaffung zur n 

Menschen und Angehörigen, Vertretern 

, Wissenschaft, Industrie, 

len und Vertretern anderer 

als der ionalen Kooperation; 

Aufkläru der über Bedürfnisse und krebskranker 

Menschen; 

Engagement zur Optimierung der Sekundärprävention, 

pieansätze für Menschen mit bis zur 

Sterbebeg le itu ng; 

5. von und Organ von Veranstaltungen; 

6. Vertretung Menschen in Entscheidungsgremien, 

und auf Kongressen; 

7. von Forsch u ngsprojekten, auf dem der 

Versorgungsforschung; 

8. Förderung der einer Patientenakademie; 

Förderung Onkologischen 

(2) Verein verfolgt u unmittel gemeinnützige im 

Sinne Abschnitts H nstigte Zwecke" AO § 51. 
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(3) Der ist tätig; er verfolgt nicht in Linie eigenwirtschaftliche 

Mittel des dürfen nur für die werden. 

Mitg keine u als M 

auch keine sonstigen aus den Mitteln Vereins. darf keine 

durch Ausgaben, des fremd , oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Ü die Auswahl zur 

ung des anzuwendenden Mittel entscheidet 

Vorstand pflichtgemäßem 

(4) Bei Auflösung Vereins bei Wegfall Zwecke fällt das 

Vermögen Vereins an die Deutsche die es unmittelbar 

r speziell für 

von 

(5) 	 die Änderung der ist vor dessen Anmeldung m 

zuständigen Finanzamt vorzulegen. 

(6) Die Kommunikation des erfolgt in schriftl 	 via e-Mail. 

(7) 	 wird ausschließlich 

immer beide Geschlechter angesprochen sind. 

§ 3 der M 

(1) Mitglied Vereins kann e volljährige Person werden, wie auch 

juristische des run:J.rni privaten Rechts, d sich und 

den verpflichtet. 

Ü Vorstand. Der soll den Namen 

Anschrift des Antragstellers enthalten, 
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(2) ablehnenden Vorsta der zu versehen 

ist, kann Beschwerde. Die nerhalb eines 

ab des ablehnenden sch 

Über die Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche Mitg 

Anspruch auf M lied schaft besteht 

§ 

(1) Mitgliedschaft 

a. 	mit dem Tod Mitgl 

durch freiwilligen Austritt; 

c. 	durch Streichung von 

d. durch Ausschluss aus Verein. 

Der freiwillige erfolgt durch schriftliche ng gegenüber 

Mitglied des ist nur zum Schluss eines 

von Monaten zulässig 

(3) Mitglied Beschluss des von der 

gestrichen werden, des 

im werden, nachdem 

Mahnschreibens 

. Die 

(4) 	 Mitglied kann, wenn es en gröblich verstoßen hat, 

Beschluss Vorstandes aus der 

ist dem Mitglied unter 

Gelegenheit zu sich persönlich vor dem Vorstand 

rechtfertigen Eine riftliche Stellungnahme des ist in der 
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Vorstandssitzung zu verlesen. Der Beschlu ss über den Ausschluss ist mit Gründen 

zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekanntzumachen . 

Gegen den Ausschl ießungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht 

der Berufung an die Mitgliederversammlung zu . Die Berufung muss innerhalb einer 

Frist von einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand 

schriftlich eingelegt werden . 

Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von zwei 

Monaten die Mitgliederversammlung zu r Entscheidung über die Berufung 

einzuberufen. Geschieht das nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht 

erlassen. Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den 

Ausschließungsbesch luss keinen Gebrauch oder versäumt es die Berufungsfrist, so 

unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge , dass die 

Mitgliedschaft als beendet gilt. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Die lVlitglieder zahlen Mitgliederbeiträge , über deren Höhe und Fälligkeit die 

Mitgliederversammlung jeweils mit Wirkung für das folgende Geschäftsjahr 

entscheidet. 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind Vorstand und Mitgliederversammlung. 

§ 7 Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden , dem stellvertretenden 

Vorsitzenden , dem Schatzmeister und dem Schriftführer (Gesamtvorstand). 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des 

Vorstandes, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, 

vertreten. 
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§8 	 Vorstandes 

Vorstand ist für zuständig, soweit sie 

einem sind. Er hat vor allem 

folgende 

1. 	 Vorbereitung Mitg mmlung Aufstellung Tagesordnung; 

2. 	 Einberufung der Mitgliederversammlung; 


Ausführung der der mmlung; 


4. 	 Aufstellung Haushaltsplans für jedes rung; 

Jahresberichts; 

igung von Arbeitsverträgen; 

6. 	 ng über Aufnahme, Streichung Aussch von 


Mitgliedern. 


Vorstand für die rung hauptamtlich oder ehrenamtlich 

dem 

Stellvertreter die laufenden als 

Leiter 

9 Amtsdauer 

(1 ) Vorstand für die auf 

Dauer von von zwei L.Jrl'"r:, 

Jahren, vom bis zur Neuwahl 

des Amt. Vorstandsmitglied ist zu wählen. Wählbar sind 

nur Vereinsmitglieder. Der Vorsitzende soll 	 ie/Onkologie 

(2) Scheidet Mitglied Vorstandes während der Amtsperiode so wählt 

Vorstand ein lied für die Amtsdauer Ausgeschiedenen. 
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(1) Der Vorstand Allgemeinen in Vorstandssitzungen, 

vom Vorsitzenden, Verhinderung dem stellvertretenden 

schriftlich, fernmündlich, oder via eMail nberufen werden Fall 

eine Einberufungsfrist von der 

Tagesordnung es nicht. Der Vorstand ist 

zwei Vorstandsmitg darunter Vorsitzende Ivertretende 

Vorsitzende, anwesend sind. ng Mehrheit der 

gültigen Stimmen. d Stimme 

der Vorstandssitzung. Die Vorsitzende, bei 

Verhi stellvertretende Vorsitzende. Die des Vorstandes 

zu in Beschlussbuch einzutragen und vom ngsleiter zu 

Niederschrift soll Ort und Vorstandssitzung, Namen 

die gefassten und 

Die mehrerer Vorstandsämter in 

Die 

(1) I Mitgliederversammlung jedes Mitglied eine Stimme. 

nein Mitgl bevollmächtigt werden. 

Bevollmächtig u ist jede Mitgliederversammlung 

Mitglied darf nicht mehr eine fremde vertreten. 
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(2) 	 ausschließlich für Angelegenheiten 

1 vom Vorstand Haushaltsplans für das nächste 

Entlastu des 

Vorstandes; 

der Höhe und der Fälligkeit Jahresbeitrags; 

Wahl und Abberufung der Mitglieder Vorstandes; 

4. ng ü Änderung der ng und über d Auflösung des 

Vereins; 

Beschl über Beschwerde die Ablehnung 

Aufnahmeantrags sowie über d Berufung gegen 

des 

M nrlAl""",", einmal im Jahr, möglichst im ordentliche 

Mitgl stattfinden. wird vom Vorstand einer 

. Die Frist beginnt mit Absendung ungsschreibens 

folgenden Tag. als ,wenn es 

an vom Mitglied Verein Die 

Tagesordnung Vorstand fest. Tagesordnung kann 

der Mitgliederversammlung in oder geändert 

werden; für 

der 

(1) Die Mitg 	 wird vom Vorsitzenden, Verhinderung 

stellvertretenden Vorsitzenden 

(2) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. 
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(3) Mitgliederversammlung beschlussfähig, wenn mindestens 

sämtlicher Bei nfähigkeit der Vorstand 

verpflichtet, innerhalb von Wochen eine 2 Mitgliederversammlung der 

gleichen Rücksicht auf I der 

(4) M 

Mehrheit abgegebenen gü 

Änderung Satzung ist jedoch 

abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich 

des kann n mmung 

schriftliche Zustimmung in der Mitgliederversammlung nicht 

ienenen kann nur innerhalb Monats gegenüber Vorstand 

erklärt werden. 

(5) Wahlen Hat Mehrheit 

der den 

statC welche höchsten . Gewählt 

der meisten Stimmen auf sich nigt. 

(6) der Mitg mm ist aufzunehmen, 

ist. Iten: Ort und ng, die 

Person des Versammlungsleiters des Protokol 

Tagesordnung, 

die Art der ng. Satzungsänderungen soll genaue Wortlaut 

werden. 
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§ 14 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der 

Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitg liederversammlung. Zur 

Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich. 

§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

einberufen . Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es 

erfordert. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 11, 12,13 

und 14 entsprechend. 

§ 16 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 13 

festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden . Sofern die 

Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, ist der Vorsitzende 

vertretungsberechtigter Liquidator. Die vorstehenden Vorschriften gelten 

entsprechend fü r den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird 

und oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 22. April 2009 

errichtet. 
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Unterschriften der Gründungsmitglieder: 

Unterschriften der Gründungsmitgl ieder· 
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